
  

 

 

4. Änderungssatzung zur Satzung über die Umlage der Beiträge 
zur Gewässerunterhaltung in der Gemeinde Rabenstein/ 
Fläming vom 25.08.2021 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rabenstein/Fläming hat am 11.12.2025 in öffentlicher 

Sitzung die folgende 4. Änderungssatzung beschlossen: 

 

 

Artikel 1 
Der § 5 der Satzung über die Umlage der Beiträge zur Gewässerunterhaltung vom 25.08.2021 

wird wie folgt neu gefasst: 

 
Der Abgabesatz der Umlage wird nach Nutzungsarten wie folgt für das Veranlagungsjahr 2025 

festgesetzt. 

 

Lfd.Nr. Bezeichnung Abgabe in € 

pro m² 

1 Umlage Nutzungsart Wald -WUBV Plane- Buckau 0,000526 

2 Umlage Nutzungsart Landwirtschaft -WUBV Plane- 

Buckau 

0,001052 

3 Umlage Nutzungsart Siedlungs- und Verkehrsflächen -

WUBV Plane- Buckau 

0,002104 

4 Umlage Nutzungsart Wald -WUBV Nuthe- Nieplitz 0,000614 

5 Umlage Nutzungsart Landwirtschaft -WUBV Nuthe- 

Nieplitz 

0,001228 

6 Umlage Nutzungsart Siedlungs- und Verkehrsflächen -

WUBV Nuthe- Nieplitz 

0,002456 

7 Verwaltungskosten 0,0001054 

 

Es erhöhen sich nur die Verwaltungsgebühren. Anpassung der Personalkosten, Sachkosten, 

Gemeinkosten von 0,97 € auf 1,05 €/ ha Fläche. 

 

Artikel 2 
Die Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

 
Niemegk, 12.12.2025 

 

gez. 

C. Röseler 

Amtsdirektor 

 

 

 


